
Beschlüsse der Kirchgemeinde-
versammlung vom 18. Mai 2022

1. Genehmigung Jahresrechnung 2021
2. Genehmigung Jahresbericht 2021
3. Wahl der Pfarrwahlkommission:
    Neben den 5 per 1. Juli amtierenden 
    Kirchenpflegern werden 7 Gemeinde- 
    mitglieder zugewählt. 
    Die 7 offiziell kandidierenden Ge-
    meindemitglieder wurden gewählt.

Gegen die Beschlüsse kann, gestützt 
auf §151 Abs. 1 GG, binnen 30 Tagen 
von der Veröffentlichung an gerech-
net, schriftlich Beschwerde bei der Be-
zirkskirchenpflege erhoben werden.

Winterthur, 17. Juni 2022
Kirchenpflege Töss


